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Bauleitplanung der Stadt Königstein im Taunus,  
Kernstadt 

 
Bebauungsplan K 69.1 „Am Hardtberg“ 

 

 

 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 

3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Absatz 2 Nr. 2 und 3 

BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Königstein/Taunus und Wettenberg, den 03.09.2024 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB  

 

Stellungnahmen mit Anregungen  

BUND Landesverband Hessen e.V. (16.11.2020; Datum offensichtlich falsch) 

Deutsche Telekom Technik GmbH, Frankfurt (28.06.2023) 

Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement, Wiesbaden (25.07.2023) 

Hochtaunuskreis, FB Umwelt, Naturschutz, Bauleitplanung (19.07.2023) 

Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Wiesbaden (30.06.2023) 

NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (11.07.2023) 

Polizeipräsidium Westhessen (27.01.2023) (Anm.: Datum offensichtlich falsch) 

Regionalverband FrankfurtRheinMain (06.07.2023) 

Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (26.07.2023) 

Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 (26.07.2023) 

Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, Hofheim/Taunus (30.06.203) 

Stadtverwaltung Königstein, FD Grünplanung Umwelt (13.07.2023) 

 

Stellungnahmen ohne Anregungen  

Abwasserverband Main-Taunus KdöR (24.07.2023) 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

(21.06.2023) 

Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen (18.07.2023) 

Deutscher Wetterdienst, Hamburg (28.07.2023) 

Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, Darmstadt (24.07.2023) 

HLB Basis AG, Frankfurt (26.06.2023) 

Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreises, Amt für Bauen + Umwelt, Hofheim 

(25.07.2023) 

Naturpark Taunus, Oberursel (28.06.2023) 

Staatl. Hochschulamt für den Hochtaunuskreis, Bad Vilbel (24.07.2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  

Marion & Jürgen Immhoff (06.08.2023) 
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Beschlussempfehlung 

 

Satzungsbeschluss 

 

(1) Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Be-

teiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 

BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BauGB eingegangenen Stellungnah-

men mit Hinweisen und Anregungen werden als Stellungnahmen der Stadt Königs-

tein im Taunus und somit als Abwägung i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB beschlossen. 

 

(2) Der Entwurf des Bebauungsplanes mit integrierten bauordnungsrechtlichen Gestal-

tungsvorschriften (gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 HBO) wird gemäß § 10 Abs. 

1 BauGB als Satzung beschlossen. 

 

(3) Der Bebauungsplan mit integrierten bauordnungsrechtlichen Gestaltungsvorschrif-

ten wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht und in Kraft gesetzt. 
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BUND Landesverband Hessen (16.11.2020; Datum offensichtlich falsch) 

 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die allgemeinen Hinweise werden zu Kenntnis genommen.  

 

Die Hinweise beziehen sich nicht konkret den vorliegenden Bebauungsplan. Da es sich 

um die Überplanung bereits bestehenden Planungsrechts handelt, hält die Stadt 

Königstein weiterhin an der Planung fest. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein 

weiterer Handlungsbedarf. 
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Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Der Hinweis ist nicht näher definiert. Es ist nicht erkennbar, aus welchen Gründen der 

Bebauungsplan den Klimaschutzzielen grundsätzlich widerspricht. Auf Ebene der 

Bauleitplanung besteht daher kein weiterer Handlungsbedarf. 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die Grundkonzeption des Bebauungsplanes wurde durch die vorliegende Planänderung 

nicht wesentlich verändert. Der Bebauungsplan bereitet nach diesseitiger Einschätzung 

keine weitergehende Zersiedlung oder Inanspruchnahmen von Grünflächen vor. Im Zuge 

der Überarbeitung wurden lediglich Festsetzungen zur Sicherung von 

Bestandsgebäuden, zur Anpassung von zulässigen Nutzungen auf 

Gewerbegrundstücken und den Flächen für den Gemeinbedarf vorgenommen. Die 

Anpassungen werden in Kapitel 3 der Begründung im Detail erläutert. Die Stadt 

Königstein hält dementsprechend an der Planung fest. 

Zu 4.:  Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Eine weitere Nachverdichtung und Inanspruchnahmen von Grünflächen sind nicht 

Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung. Vielmehr schafft der Bebauungsplan 

eindeutige Vorgaben für die künftige Bebauung. Für künftige Planänderungen sind die 

Verfahrensvorschriften des Baugesetzbuches maßgeblich. Im Rahmen der vorliegenden 

Bauleitplanung besteht daher aktuell kein weiterer Handlungsbedarf. 

Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Fällung der Bäume an der Straße wurde durch die Stadt Königstein veranlasst. Die 

gefällten Ahornbäume waren von der Ruß-Rindenkrankheit befallen. Die Maßnahme 

erfolgte in Abstimmung mit der Forst-Verwaltung.  

Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise beziehen sich auf den Vollzug und die Umsetzung der vorliegenden 

Bauleitplanung. Für den Bebauungsplan selbst und dessen Festsetzungen ergeben sich 

daraus keine Planänderungen oder Notwendigkeiten zur Anpassung Auf Ebene der 

Bauleitplanung besteht daher kein weiterer Handlungsbedarf.  

Zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Ein entsprechender Hinweis wird in die Legende aufgenommen. 

Zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Darstellung wird überprüft und bei Bedarf redaktionell angepasst. 
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Zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Vorab sei vermerkt, dass die Anpassung der höchstzulässigen Zahl von Wohnungen 

nicht Gegenstand der vorliegenden Bebauungsplanänderung war. Der Hinweis bezieht 

sich dementsprechend auf den zugrundeliegenden Ursprungsbebauungsplan. Im 

Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung wurden seinerzeit die zulässige Zahl von 

Wohnungen, die Hausformen und -typologien, das Maß der möglichen Nutzung unter 

Berücksichtigung der angrenzenden und bereits bestehenden Bebauung berücksichtigt. 

Aus Sicht der Stadt Königstein beinhaltet die Konzeption des Bebauungsplanes nach 

wie vor eine städtebaulich sinnvolle und vertretbare Lösung, welche eine Ergänzung der 

bestehenden Bebauung ermöglichen kann. Insgesamt wird die Planung als 

ausgewogen, der Lage und Örtlichkeit entsprechend und mit den Planzielen und 

Entwicklungsvorstellungen der Stadt als vereinbar angesehen. Die Stadt hält die 

bisherigen Festsetzungen daher unter Abwägung der genannten Aspekte für 

ausgewogen und an den bestehenden Festsetzungen fest. 

 



 
Bebauungsplan „Am Hardtberg“ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 10.: Die klarstellenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung ergibt sich daraus jedoch kein weiterer Handlungsbedarf.  

 
 
 
 
 

Zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Festsetzung zu den Parkanlagen (privat) oder Grünflächen (öffentlich / privat) sind 

ausreichend konkret und umfassend in den Punkten 1.10 und 1.14 der Textlichen 

Festsetzungen definiert. Sie lassen nach diesseitiger Einschätzung die Anlage von 

Tennisplätzen oder Beach-Volleyballfeldern nicht zu. Auf Ebene der Bauleitplanung 

besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 
 
 
 
 
 

 

Es handelt sich um die in der Plankarte eindeutig mit einem „ö“ gekennzeichneten 

öffentlichen Grünflächen. Die textliche Festsetzung wird zur Vermeidung von 

Mißverständnissen redaktionell angepasst.  Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein 

weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Stadt Königstein wird die Umsetzung der Maßnahmen begleiten und sicherstellen. 

Zudem wurden die Maßnahmen grundbuchlich gesichert. Da der Hinweis sich auf den 

Vollzug der Bauleitplanung bezieht, besteht im Rahmen des vorliegenden 

Überbauungsplans kein weiterer Handlungsbedarf.  

 
 

Zu 13.: Die Hinweise und alternativen Festsetzungsvorschläge werden zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stadt Königstein hält jedoch an den bestehenden Festsetzungen fest. Auf Ebene der 

Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 14.: Die Festsetzungsvorschläge werden zur Kenntnis genommen. 

Die Stadt Königstein hält jedoch an den bestehenden Festsetzungen fest. Auf Ebene der 

Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 15.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Stadt Königstein hat sich mit den Festsetzungen zur Dacheindeckungen intensiv 

beschäftigt. In den Bebauungsplan wurden die in Königstein bewährten Festsetzungen 

integriert und dem Plangebiet entsprechend angepasst. Nach diesseitiger Einschätzung 

besteht auf Ebene der Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 16.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

In die Festsetzungen der Stadt Königstein sind neben technischen Parametern auch 

städtebaulich-ästhetische Aspekte eingeflossen. Dies betrifft insbesondere 

Photovoltaikanlagen auf Flachdächern, für die aus gestalterischen Erwägungen heraus 

maximal zulässige Neigungswinkel festgesetzt wurden. Photovoltaikanlagen auf 

geneigten Dächern bleiben davon unberührt. Die Stadt Königstein hält daher an den 

bestehenden Festsetzungen fest. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer 

Handlungsbedarf.  
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Zu 17.: Die Hinweise werden zur Beachtung im Vollzug der Bauleitplanung 

zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 18.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es besteht kein 

Änderungsbedarf. 

Der Bebauungsplan schließt Werbeanlagen in allen Teilgebieten aus und trifft lediglich 

für das Teilgebiet 3 aufgrund der repräsentativen Lage an der Sodener Straße 

Festsetzungen zur ausnahmsweisen Zulässigkeit von Werbeanlagen. Leuchtreklame mit 

wechselnden/ blinkenden Lichtern ist hier unzulässig. Bei allen zulässigen beleuchteten 

Werbeanlagen sind UV-arme Leuchtmittel zu verwenden. Auf Ebene der Bauleitplanung 

besteht daher kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 19.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.   

Nach § 8 der HBO sind die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke     

wasserdurchlässig zu belassen oder herzustellen und zu begrünen oder zu bepflanzen, 

soweit sie nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden. Dies gilt 

unvermindert fort und wird dahingehend ergänzt, dass in allen Teilgebieten mind. 50 % 

der nicht überbaubaren und nicht befestigten Grundstücksflächen (…) mit heimischen 

und standorttypischen Laubbäumen und Sträuchern zu bepflanzen sind. Die 

Festsetzung wird klarstellend angepasst. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein 

weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 20.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Stadt Königstein hält jedoch an der bestehenden Festsetzung fest. Auf Ebene der 

Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 21.: Die Hinweise werden zur Beachtung im Vollzug der Bauleitplanung 

zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 22.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Aus den Hinweisen ergibt sich kein weiterer Handlungsbedarf.  

 
 
 
Zu 23.: Die Hinweise werden zur Beachtung im Vollzug der Bauleitplanung 

zur Kenntnis genommen. 

Die Stadt Königstein hält jedoch an den bestehenden Festsetzungen fest. Auf Ebene der 

Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 24.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Belange werden im Rahmen der Zisternensatzung der Stadt Königstein geregelt. Zur 

Verwaltungsvereinfachung wird von zusätzlichen oder ergänzenden Festsetzungen 

vorliegend abgesehen. 
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Zu 25.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Deutsche Telekom Technik GmbH (28.06.2023) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise werden zur Beachtung im Vollzug des Bebauungsplans in die 
Planunterlagen aufgenommen. 
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Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement, Wiesbaden (25.07.2023) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, FB Umwelt, Naturschutz- und Bauleitplanung, 

Bad Homburg (19.07.2023) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1. und 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Stadt Königstein hält an der Planung fest, da sich um die über Planung bereits 
bestehenden Planungsrechts handelt und durch das Planvorhaben nach diesseitigem 
Kenntnisstand keine betriebsgefährdenden Effekte für die landwirtschaftlichen Betriebe 
zu erwarten sind. Etwaige altrechtliche Pachtverträge für die Liegenschaften wurden in 
den Jahren 2015 bzw. 2019 aufgelöst. 
 
 
 
 
 
Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Waldumwandlungsantrag wird momentan vorbereitet, so dass die Umwandlung vor 
einer möglichen Bebauung vollzogen ist. Zudem wurde die Umwandlung bereits 
grundsätzlich in Aussicht gestellt, so dass der Vollzug der Bauleitplanung grundsätzlich 
sichergestellt werden kann. 
 

 

 

 

Zu 5. bis 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Für die Bäume entlang der Straße gab es eine isolierte Befreiung. Die Stadt hatte als 

Auflage gemacht, dass der Stamm der Robinie zwischengelagert und für Insekten 

bereitgehalten werden muss. Ebenso die Obstbaumstämme. Somit ist aus Sicht der 

Stadt die Vermeidungsmaßnahme V03 eingehalten. In Abstimmung mit der Unteren 

Naturschutzbehörde werden bis zum 31.12.2024 zudem sieben Obstbäume gepflanzt, 

die den Vorgaben entsprechen. Zudem werden sieben Großraum-Nisthöhlen, sieben 

Nisthöhlen Typ 1b, sieben Steinkauz Röhren und 21 Fledermauskästen als Ersatz 

montiert. 
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Zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde werden bis zum 31.12.2024 sieben 

Obstbäume gepflanzt, die den Vorgaben entsprechen. Zudem werden sieben Großraum-

Nisthöhlen, sieben Nisthöhlen Typ 1b, sieben Steinkauz Röhren und 21 Fledermauskästen 

als Ersatz montiert. 

Zu 8.:  Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Für die Rodung wurde (wie nebenstehend dargestellt) eine Genehmigung erteilt. Die 

Durchführung der Maßnahme wurde mit der UNB im Nachgang besprochen. Da sich der 

Sachverhalt auf den Vollzug der Bauleitplanung bezieht, besteht an dieser Stelle kein weiterer 

Handlungsbedarf.  

Zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Vorab sei vermerkt, dass die Schaffung von Nachverdichtungspotenzialen nicht Gegenstand 

der vorliegenden Bebauungsplanänderung war. Der Hinweis bezieht sich dementsprechend 

auf den zugrundeliegenden Ursprungsbebauungsplan. Im Rahmen der bauleitplanerischen 

Abwägung wurden seinerzeit die zulässige Zahl von Wohnungen, die Hausformen und -

typologien, das Maß der möglichen Nutzung unter Berücksichtigung der angrenzenden und 

bereits bestehenden Bebauung berücksichtigt. Aus Sicht der Stadt Königstein beinhaltet die 

Konzeption des Bebauungsplanes nach wie vor eine städtebaulich sinnvolle und vertretbare 

Lösung, welche eine Ergänzung der bestehenden Bebauung ermöglichen kann. Insgesamt 

wird die Planung als ausgewogen, der Lage und Örtlichkeit entsprechend und mit den 

Planzielen und Entwicklungsvorstellungen der Stadt als vereinbar angesehen. Die Stadt hält 

die bisherigen Festsetzungen daher unter Abwägung der genannten Aspekte für ausgewogen 

und an den bestehenden Festsetzungen fest. 

Zu 10.: Dem Hinweis wird nach Abschluss des Verfahrens entsprochen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht aktuell kein weiterer Handlungsbedarf.  

Zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und redaktionell angepasst.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

Zu 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

Zu 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

Zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Textstelle wird redaktionell klargestellt. 
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Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Wiesbaden (30.06.2023) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 

Die Stellungnahme vom 18.07.2016 wurde im Rahmen der Planung bereits 

berücksichtigt. Im Rahmen der aufgeführten Stellungnahme zu den bisherigen 

Verfahrensschritten wurden keine Bedenken geäußert.  
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NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH, Frankfurt (11.07.2023) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die Informationen sind in den Planunterlagen bereits grundsätzlich enthalten. 
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Polizeipräsidium Westhessen, Wiesbaden (27.01.2023)  

(Anm.: Datum offensichtlich falsch) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Beachtung im Vollzug der Bauleitplanung zur 

Kenntnis genommen.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Regionalverband FrankfurtRheinMain, Frankfurt (06.07.2023) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 

(26.07.2023) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur Beachtung im 

Vollzug der Planung in die Unterlagen aufgenommen.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Anlage zum Kampfmittelräumdienst 
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Regierungspräsidium Darmstadt (26.07.2023) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Bebauungsplan „Am Hardtberg“ 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Es besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

Zu 5.: Die Hinweise werden zur Beachtung im Vollzug der Planung zur Kenntnis 

genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

Zu 6.: Die Hinweise werden zur Beachtung im Vollzug der Planung Kenntnis 

genommen.  

Der Sachverhalt entzieht sich der vorliegenden Bauleitplanung, sondern betrifft die 

Zisternensatzung der Stadt Königstein. Die Hinweise werden im Rahmen der Befassung 

mit den Inhalten der Zisternensatzung berücksichtigt. Auf Ebene der vorliegenden 

Bauleitplanung kann festgestellt werden, dass die Entwässerung des Plangebietes 

grundsätzlich entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gesichert ist. Es besteht daher 

an dieser Stelle kein weiterer Handlungsbedarf.  

  

 

 

 

 

 

 



 
Bebauungsplan „Am Hardtberg“ 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Unterlagen werden 

redaktionell angepasst.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

 

 

Zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht an dieser Stelle kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

Zu 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 13: die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Der Kampfmittelräumdienst wurde ebenfalls am Planverfahren beteiligt. Dessen 

Hinweise sind in die Planunterlagen eingeflossen. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht 

kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, Hofheim (30.06.2023) 

 
 
 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die Begründung des Bebauungsplanes wird entsprechend redaktionell ergänzt. 

Auswirkungen auf die Planung ergeben sich dadurch nicht.  

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Verfügbarkeit der Grundstücke lässt die Anlage einer fußläufigen Verbindung 

allerdings nicht zu. 
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Stadtverwaltung Königstein, FD Grünplanung Umwelt (13.07.2023) 

 
 
 

Beschlussempfehlung 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis für zur Kenntnis genommen und in die Planunterlagen zur 

Beachtung im Vollzug der Bauleitplanung aufgenommen.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Zu 2.: Die Empfehlung wird zur Kenntnis genommen und in die Planunterlagen 

zur Beachtung im Vollzug der Bauleitplanung aufgenommen.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Marion & Jürgen Immhoff (06.08.2023) 

 
 
 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis und in die Planunterlagen zur Beachtung im 

Vollzug aufgenommen.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Zu 2.: Dem Hinweis kann nicht entsprochen werden. 

Der Bebauungsplan setzt fest, dass Flachdächer in jedem Fall zu begrünen sind. In 

Kombination mit einer Dachbegrünung sind auch Dach-Photovoltaikanlagen zulässig 

und zu empfehlen. Flachdächer mit Bitumen- oder Kiesoberflächen, etc. hingegen 

können eine hohe Abstrahlungshitze entwickeln und heizen die Solar-Panels zusätzlich 

auf. Je wärmer das Modul wird, desto geringer wird jedoch der Wirkungsgrad. Insofern 

überwiegen sowohl die energetischen als auch ökologischen Vorteile einer Kombination 

zwischen Solarnutzung und Gründach bei bautechnisch vertretbarem Aufwand. 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Vollzug berücksichtigt. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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